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§ 14 NÖ KGG
Übergangsbestimmungen

 NÖ KGG - NÖ Kleingartengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Kleingartenanlagen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits bestehen, gelten als

Kleingartenanlagen im Sinne dieses Gesetzes, deren Errichtung nicht untersagt wurde.

2. (2)Soweit diese Kleingartenanlagen einschließlich der in ihnen errichteten Baulichkeiten zwingenden

Bestimmungen dieses Gesetzes widersprechen und der bestehende Zustand nicht durch rechtswirksame

behördliche Bewilligungen gedeckt ist, sind sie innerhalb von drei Jahren ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an

dessen Bestimmungen anzupassen oder zu beseitigen. Dies gilt nicht hinsichtlich der Erfordernisse des § 2 Z 2, § 4

Abs. 1 und 2, § 5 sowie § 6 Abs. 4 und 5.

3. (3)Wird die Kleingartenanlage innerhalb der in Abs. 2 angeführten Frist weder an die Bestimmungen dieses

Gesetzes angepaßt, noch beseitigt, so gilt § 10 Abs. 3 sinngemäß.

4. (4)§ 12 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 104/2025 tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft. Die am Tag des

Inkrafttretens dieses Landesgesetzes in der Fassung von LGBl. Nr. 104/2025 anhängigen Verfahren sind nach den

bisherigen Bestimmungen zu Ende zu führen.

In Kraft seit 30.12.2025 bis 31.12.9999
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